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VA 0174/2016 (DDI) 

Volksauftrag „Kaufkraft der Familien stärken“ (19.10.2016) 

 

Der Regierungsrat wird beauftragt, gleichzeitig mit Steueranpassungen bei den juristischen 

Personen ein Massnahmenpaket mit folgendem Inhalt vorzulegen: 

 

Kaufkraft Familien stärken durch 

• Erhöhung der Familien- und Kinderzulagen 

• Ausbau der Familienergänzungsleistungen 

• Schaffung von bezahlbaren Kinderbetreuungsplätzen  

• Erhöhung der Prämienverbilligung  
 
Begründung 18.10.2016: schriftlich. 

 

Sollte die Unternehmenssteuerreform III in Kraft treten, sind Steuersenkungen der juristischen 

Personen spätestens ab 2019 und damit Einnahmenausfälle auch im Kanton Solothurn zu 

erwarten. Der Regierungsrat schlägt dem Kantonsrat mit dem Aufgaben- und Finanzplan 

2017-2021 vor, die Steuern vorsorglich im Hinblick auf die Unternehmenssteuerreform III für 

die juristischen Personen bereits ab 2017 sukzessiv zu senken. Dies würde bis 2020 zu Einnah-

menausfällen von mehr als 60 Mio. Franken führen.  

Unternehmen profitieren von Steuersenkungen, welche sie so nie verlangt haben. Deshalb 

erwarten die Auftraggeber von den Unternehmen eine Gegenleistung. Der Kanton Waadt 

hat es bereits erfolgreich aufgezeigt, dass mit den Steuersenkungen ein Massnahmenpaket 

präsentiert werden muss, wie die Mindereinnahmen mit Mehrleistungen der Unternehmen 

kompensiert werden können. Die Mindereinnahmen treffen nicht nur die Bevölkerung (v.a. 

die kleinen und mittleren Einkommen), sondern auch die Gemeinden. 

Mit den Massnahmen soll die Kaufkraft der Familien gestärkt werden. Da damit auch der 

Bezug von Sozialhilfe verringert wird, werden auch die Gemeinden finanziell entlastet. Die 

Finanzierung der Kinder- und Familienzulagen erfolgt bereits heute über Arbeitgeberbeiträ-

ge. Eine Erhöhung würde für die meisten Familienausgleichskassen nur zu geringen Beitrags-

erhöhungen führen. Zusätzlich wird vorgeschlagen, Beiträge für die Schaffung von bezahlba-

ren Kinderbetreuungsplätzen, wie z.B. im Kanton Waadt, durch einen anteilsmässigen Beitrag 

auf der AHV-Lohnsumme von den Unternehmen zu verlangen. Ebenso sind Beiträge der Un-

ternehmen zur Verbesserung der Familienergänzungsleistungen und der Krankenkassenprä-

mienverbilligung nebst einem Beitrag des Kantons zur Finanzierung dieser Leistungen zu 

prüfen.  

 

Unterschriften: 1. Susanne Schaffner-Hess; insgesamt 257 beglaubigte Unterschriften. 


